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Biolandbau in der Industriegesellschaft

Was kann der Biolandbau von den Erfahrungen der bauerlichen Landwirtschaft

im Umgang mit der Industriegesellschaft lernen?

Der Biolandbau ist nicht zuletzt auch aus
dem Bediirfnis der Abgrenzung zur konven-
tionellen Landwirtschaft entstanden. Diese
wiederum ist zu einem grossen Teil das Re-
sultat der staatlichen Agrarpolitik. Mit der
politischen Akzeptanz in den 1990er Jahren
ist der Biolandbau grundsétzlich in die glei-
che Lage gekommen, in der sich die konven-
tionelle Landwirtschaft seit hundert Jahren
befindet. Um zu vermeiden, dass die glei-
chen Fehler noch einmal gemacht werden, ist
es deshalb hochste Zeit, dass sich die Expo-
nenten der Bio-Bewegung mit den Erfahrun-
gen der konventionellen Landwirtschaft mit
der Industriegesellschaft auseinandersetzen.
Denn nur wenn wir die Entstehung und die
Motive der staatlichen Agrarpolitik verste-
hen, konnen wir wirklich Einfluss auf ihre
Ausgestaltung nehmen.

Es gibt im wesentlichen zwei Deutungen
iiber den Charakter der offiziellen Agrarpo-
litik. Die eine, seit bald hundert Jahren in al-
len moglichen Varianten erzéhlte und bis
heute dusserst populdre Charakterisierung
geht davon aus, dass die offizielle Agrarpoli-
tik im wesentlichen das Resultat biuerlicher
Lobbyarbeit sei. Konkret wird etwa argu-
mentiert, dass es den landwirtschaftlichen
Interessenvertretern gelungen sei, mit der
Agrargesetzgebung einen «privilegierten
Volksstand» zu schaffen und die notwendi-
gen Reformen in der Nachkriegszeit zu ver-
hindern.

So zutreffend einzelne Elemente dieser Deu-
tung auf der Ebene des parteipolitischen
Hick-Hacks bei einer oberflichlichen Be-
trachtung auch sein mogen, eine Antwort auf
die Frage nach dem Beitrag der staatlichen
Agrarpolitik zur Industrialisierung der Nah-
rungsmittelproduktion und zur Dezimierung
der béuerlichen Bevolkerung - den beiden
wichtigsten Resultaten der Entwicklung -
gibt sie nicht.

Natiirlich ist die staatliche Agrarpolitik ein
Stiick weit auch durch den Einfluss der land-
wirtschaftlichen Interessenorganisationen
gekennzeichnet, doch in erster Linie diente
sie der Unterwerfung der herkémmlichen
bauerlichen Wirtschaft unter die Logik der
industriellen Produktionsweise. Nicht die
noch weitgehend die natiirlichen Kreislaufe
respektierende bauerliche Produktions- und

Lebensweise wurde gestiitzt, sondern fast
ausschliesslich diejenigen Betriebe gefor-
dert, die dank iiberlegener Ausstattung mit
Boden und Kapital und dank besonders pro-
fitstrebiger Nutzung aller Moglichkeiten des
agrartechnischen ~ Fortschritts ~ Produkti-
vitdtsgewinne erzielten, Arbeitskréfte frei-
setzten und die kleineren Betriebe der Nach-
barschaft verdrdngten. Nur so war es mog-
lich, dass in der Nachkriegszeit die Produkti-
vitdt in der Landwirtschaft im gleichen Aus-
mass wie im Industriesektor erhoht werden
konnte.

Dieser Sichtweise wird etwa entgegengehal-
ten, das umfassende Mitspracherecht der
landwirtschaftlichen Spitzenverbande und
namentlich des Schweizerischen Bauernver-
bandes habe doch dazu gefiihrt, dass die
Agrarpolitik im wesentlichen im Sinne der
Landwirtschaft ausgefallen sei. Das folgende
Beispiel aus den 1960er Jahren zeigt, dass die
Integration der Agrarverbdnde in den Ge-
setzgebungsprozess in der Tat sehr friih und
umfassend erfolgte. Gleichzeitig wird aber
auch klar, dass das noch lange nicht dazu
fithren musste, dass die Vorlage im Sinne ei-
ner bauerlichen Landwirtschaft ausgestaltet
wurde.

In der ersten Hilfte der 1960er Jahre strebte
die Verwaltung im Zusammenhang mit der
Strategie der inneren Aufstockung zweimal
eine Gesetzesanderung an, mit der die
Fleisch- und Eierproduktion auf Familienbe-
trieben gefordert werden sollte. Die Verwal-
tung nahm damit ein Postulat aus bauerli-
chen Kreisen auf, die schon in den 1950er
Jahren eine Bewilligungspflicht zur Haltung
sehr grosser, auch von einer erweiterten Fa-
milie nicht mehr zu betreuenden Tierbestin-
de gefordert hatten. Eine solche Bewilli-
gungspflicht sollte geméss dem Bundesrat al-
lerdings nur dann eingefiihrt werden, wenn
die landwirtschaftlichen Familienbetriebe
durch die Ausdehnung der spezialisierten,
gewerblich-industriellen Tierhaltung — den
sogenannten Tierfabriken - ernsthaft be-
droht wiirden. Der Hauptzweck der Bewilli-
gungspflicht sei zwar «die Verhinderung der
sogenannten industriellen Produktion in der
tierischen Veredelungswirtschaft», schrieb
das Volkswirtschaftsdepartement. Produkti-
on und Unternehmersinn sollten sich aber

sonst frei entfalten konnen und die
Entwicklung zur rationellen Erzeu-
gung und zu fortschrittlichen Be-
triebsstrukturen nicht gebremst,
sondern gefordert werden.

Im Herbst 1966 schickte die Verwaltung den
Entwurf fiir ein «Bundesgesetz iiber zusatzli-
che Massnahmen zur Forderung der vieh-
wirtschaftlichen Produktion» nicht nur den
interessierten Stellen innerhalb der Bundes-
verwaltung zur Vernehmlassung, sondern
auch Direktor Juri vom Bauernverband.
Und noch bevor die iiberarbeitete Version in
die iibliche Vernehmlassung der anderen
Wirtschaftsverbande, der Kantone und Par-
teien geschickt wurde, fand in Brugg eine Sit-
zung des «erweiterten Koordinationskomi-
tees fiir Viehwirtschaft» des Bauernverban-
des statt, an der auch eine vier Personen um-
fassende Delegation der Abteilung fiir Land-
wirtschaft (inklusive deren Direktor) den
Vertretern der Vieh- und Milchproduzenten
den Gesetzesentwurf erlduterten.

Trotz dieser offensichtlichen Privilegierung
durch die Verwaltung setzten sich am Schluss
nicht der SBV, sondern die Gegner jeglicher
Festsetzung von Hochsttierbestdnden durch.
Der viel spéter in die Vernehmlassung einbe-
zogene Gewerkschaftsbund kam in seiner
Stellungnahme zum Schluss, dass die rechtli-
chen und wirtschaftlichen Grundlagen zur
Einfithrung einer Bewilligungspflicht und
Hochsttierbestanden fehlten; man lehnte
hier jegliche Bestandeskontrollen ab, weil
man befiirchtete, dass sie «den Rationalisie-
rungsprozess storen wiirden». Eine fast iden-
tische Position nahm der Vorort des Han-
dels- und Industrievereins ein; auch hier be-
fiirchtete man, dass der «entwicklungsmassi-
ge Loslosungsprozess (...) von der eigentli-
chen Landwirtschaft» durch die geplanten
staatlichen Lenkungsmassnahmen nur be-
hindert und damit die Produktion von
Fleisch und Eiern kiinstlich verteuert wiir-
den.

In der Offentlichkeit gab es zudem schon vor
der Veroffentlichung des Gesetzesentwurfes
emporte Reaktionen: «Fortschritte mit neu-
en Paragraphen hemmen?» fragte die Natio-
nal-Zeitung - und deutete die vorgeschla-
gene Festsetzung von Hochsttierbesténden
als staatlichen Versuch zur Schaffung einer

g

00

Mosclbeng-Gespricls



Biolan_d‘

treter des sie
o und Ver |: Sollen
e Or nisaflo otzt VO der v(;/'ah onvenhone"e
S baus stehen 19 ¢ ihnen A€ " ¢ 4ig laufen-
= versuchen: on Einfluss % 7400 sollen
irtschar® imiere™ “ stsliche
=S Landw y max! undsatZiere,
@ den Refor™® 1 nken b n Rahmenbe ":n
(&) ie das g chaffung Vound den KonsV o
& ternaﬁ"e?..Z die ProdUkt'ofne- nochholhg?s
=  «Kleinbauernidylle von Bundes- ungen hl:lrjn smiﬂgl'n Ouare e hLSGrauf ber den anderen Wirtschaftsverbin-
@E] gnaden». Der Berner «Bund» be- on 'No" n2 Notig W aber vieles. o- den, sondern auch gegeniiber der bau-
& 5 1S forde 'S deUtet Ser m n % i o
E@ zeichnete die Vorlage als «Mu-  Bas h: in der Praxi wegund ~ s Sweite erlichen Opposition. Aber einen be-
va  seumsstiick kurzsichtiger Agrarpo- Auc 8055 eB ~bheen Bereich ~ fswo sie o stimmenden Einfluss auf die Rich-
g litik». Und der Landesring-Politiker h“:\'mssen haﬁhceise gerodE{ Ietze"Norden ist,  tung der Agrarpolitik gewann er da-
und Migros-Vertreter Walter Biel t; | para Xer\:/nehrheitsfah'g gisse“r das§ durch nicht. Gerade das erwihnte
vermutete, die Vorlage sei nach dem  “icch e . erli i erholt - wiesO  Beispiel der bevorzugten Behand-
«Geschmacke Bruggs» gezimmert. qus den A hichte nicht Wleaus ihr hie un 4 lung im Vernehmlassungsverfah-
Dem war aber - trotz der «Pilgerreise» der sich die o3 schwer: ren macht das deutlich, setzte sich
Abteilung fiir Landwirtschaft nach Brugg - aber “";\ 3 zu lernen am Schluss doch nicht der SBV mit
keineswegs so. Auch der SBV lehnte das Ge- da aue ons- seinem Begehren nach einer tieferen Fest-

setz ab — allerdings weil ihm die von der Ver-
waltung vorgeschlagenen Hochsttierbestdn-
de immer noch viel zu hoch waren. Die
Massnahmen wiirden gerade das Gegenteil
bewirken, befiirchtete der Verband. In
Brugg hatte man Angst, dass die vorgeschla-
genen Hochstzahlen von den Produzenten
als anzustrebende, Okonomisch optimale
Richtgrésse missverstanden wiirden. Wiir-
den sich alle Tierhalter diesen Hochstlimiten
anndhern, hitte dies nicht eine «innere Auf-
stockung auf bestehenden Bauernbetrieben
zur Folge, sondern eine dramatische Verrin-
gerung der Tierhalter insgesamt, rechnete
der SBV vor. Bei den Mastschweinen bei-
spielsweise konnten weniger als 3% der Tier-
halter die gesamte Nachfrage decken! Ob-
wohl die AfL bei einzelnen Tierarten den
SBV-Vorstellungen im Verlauf des Ver-
nehmlassungsverfahrens etwas entgegen-
kam, gab es fiir Brugg in dieser Frage «kei-
nen Kompromiss», wie Direktor René Juri
erklérte.

Damit war das Schicksal des Gesetzes besie-
gelt. Wenn nicht einmal die Landwirtschaft
der Vorlage zustimmen kénne, «so werden
wir auf eine Weiterbehandlung verzichten
miissen», erklirte Bundesrat Schaffner Ende
November 1967. Und am 21. Dezember teil-
te das EVD der Offentlichkeit in einem
Communiqué mit, dass man auf eine Weiter-
behandlung der Vorlage vorldufig verzichten
werde.

Damit war die Idee der gezielten Forderung
der Tierproduktion auf «aufstockungswiirdi-
gen Familienbetrieben» durch eine direkte
Produktionslenkung endgiiltig vom Tisch. In
der Praxis fand - wie von der iibrigen Wirt-
schaft und den Konsumentenvertretern ge-
wiinscht - eine Ausdehnung der Tierproduk-
tion auf der Basis zugekaufter Futtermittel in
allen Betriebskategorien statt. Die Behor-
den handhabten die bestehenden Produkti-
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regelungen wie die in der
Eier-Ordnung von 1954 festgelegte Bewilli-
gungspflicht fiir die Errichtung neuer Geflii-
gelhofe und Gefliigelfarmen mit mehr als
150 Tieren weiterhin unter bewusster Igno-
rierung der Absichten des Gesetzgebers.
Dieser hatte im Artikel 19 des Landwirt-
schaftsgesetzes ndmlich noch ausdriicklich
vorgesehen, dass zur Anpassung der vieh-
und milchwirtschaftlichen Erzeugnisse Mas-
snahmen «zur Anpassung der Tierbesténde
an die betriebs- und landeseigene Futter-
grundlage» zu ergreifen seien. Bei der heuti-
gen Produktionstechnik und Arbeitsteilung
in der modernen Landwirtschaft sei «dies ein
tiberholtes Konzept und in der Gefliigelhal-
tung praktisch nicht mehr durchfiihrbar,
hiess es in Bern.
Die enge Zusammenarbeit zwischen land-
wirtschaftlichen Verbanden und der Verwal-
tung fiihrte also nicht zur Stirkung einer bo-
denabhéngigen bduerlichen Landwirtschaft.
Die enge Integration der organisierten Bau-
ern erleichterte vielmehr der Verwaltung, ih-
re Politik umzusetzen. Das Insiderwissen,
das sie aus der engen Zusammenarbeit ge-
wann, setzte sie zuweilen auch strategisch
ein: So empfahl Vizedirektor Kauter im Mai
1954 dem Bundesrat nach der Teilnahme an
einer Sitzung des Koordinationsausschusses,
das Anliegen der von Bauern geforderten,
von den Behorden aber abgelehnten Preis-
differenzierung vorlaufig den landwirtschaft-
lichen Verbidnden zur weiteren Erorterung
zu {iberlassen. So bestiinden die besten
Chancen, dass man in der Landwirtschaft
selber zum Schluss komme, ein solches Sy-
stem sei praktisch undurchfiihrbar.
Die intensive Kommunikation und die be-
vorzugte Behandlung durch die Abteilung
fir Landwirtschaft bescherten dem SBV
zwar einen wichtigen Informationsvorsprung
in agrarpolitischen Fragen nicht nur gegenii-

setzung der Hochsttierbestdnde durch, son-
dern die erst viel spéter in die Vernehmlas-
sung einbezogenen Handels-, Industrie- und
Arbeitnehmervertreter, die lange verhinder-
ten, dass iiberhaupt Hochsttierbestande fest-
gesetzt und damit der Industrialisierungs-
prozess der Nahrungsmittelproduktion ge-
ddmpft wurde. Die exklusive Verbindung
zwischen Bundesamt und SBV lag vermut-
lich mehr im Interesse des Industriestaates
als der Basis des Verbandes. Die enge Ein-
bindung Bruggs in die staatliche Agrarpoli-
tik trug namlich viel dazu bei, dass dort kei-
ne «Alternativen» entwickelt wurden. Die
bauerliche Opposition hat denn auch immer
wieder kritisiert, der SBV sei «mehr und
mehr zu einer Dienststelle des Volkswirt-
schaftsdepartementes», zu einem «vorge-
schobenen Posten der Wirtschaft in der
Landwirtschaft» geworden.

Ein wesentlicher Grund, weshalb sich der
SBV nicht durchsetzen konnte, lag sicher
auch darin, dass er ab den 1960er Jahren das
Nachdenken iiber agrarpolitische Konzep-
tionen weitgehend aufgab und sich auf eine
Perfektionierung der Lobbyarbeit be-
schrinkte. Bezeichnenderweise wurde 1969
die «Agrarpolitische Revue», die «Theorie-
zeitschrift» der Landwirtschaft aufgegeben.
Dass der Untertitel der Agrarpolitischen
Revue «Agrarpolitik im Industriestaat»
hiess, macht deutlich, dass man sich des Rah-
mens, innerhalb dessen sich die Landwirt-
schaft bewegte, bei der Griindung sehr wohl
bewusst war, denselben jetzt aber aus den
Augen verlor.

=3 e _'
¢ '\

Y

-~

Peter Moser



	Biolandbau in der Industriegesellschaft : was kann der Biolandbau von den Erfahrungen der bäuerlichen Landwirtschaft im Umgang mit der Industriegesellschaft lernen?

